
 

 

 

 

Gemeindeverwaltung 

Stettener Straße 12 • 71394 Kernen im Remstal • Rems-Murr-Kreis 

Telefon: 07151 4014-0 • Telefax: 07151 4014-125 

E-Mail: info@kernen.de • www.kernen.de 

Bankverbindungen 

Kreissparkasse Waiblingen IBAN DE55 6025 0010 0000 2111 12 BIC SOLADES1WBN 

Volksbank Stuttgart eG IBAN DE46 6009 0100 0405 0050 08 BIC VOBADESSXXX 

Gläubiger-ID DE80ZZZ00000001827  

 

 
 
 
 
 
 
 
An: 
Gemeinde Kernen im Remstal 
Frau Lluis 
Stettener Str. 12 
71394 Kernen im Remstal 

Förderung von Organisationen in kirchlicher Trägerschaft - Meldeliste 2023 
 
 
Grundförderbeitrag: 
Die Gewährung des Grundförderungsbeitrages für das Jahr 2023 wird beantragt. 
Kann die Zahl eingebundener Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren beziffert werden? 
 

☐    Ja,         ☐     Nein, 

die Zahl jugendlicher Mitglieder        wir bieten offene Kinder- und Jugendarbeit 
unter 18 Jahren ist: ...................       an, unabhängig von einer Mitgliedschaft. 
 
Zulage für die thematische Ausrichtung des kirchlichen Trägers, analog zu Vereinen: 
 

☐  Kinder- u. Jugend-     ☐ Soziale u. karitative   ☐ Klima-, Natur-,    ☐  Musik (Gesang/ 

     förderung                        Aufgaben                        Umweltschutz          Instrumental) 
 
Die thematische Ausrichtung ist nachzuweisen (tatsächliche Tätigkeit). 
 
Bei Gewährung ist die Förderung auf das Konto ................................................ (IBAN), 
.......................................... (BIC) bei der ........................................... zu überweisen. 
 
(Bitte überprüfen Sie alle Angaben und teilen Sie uns etwaige Änderungen mit!) 

 
 
 

Kernen im Remstal, ____________  Unterschrift: _________________________ 
[Antragstellender kirchlicher Träger 
Funktion des unterzeichnenden Vertreters] 

 
 
Hinweis:  
Anders als bei Vereinsheimen ist ein Bewirtschaftungszuschuss für Räume in kirchlicher Trägerschaft 
nicht möglich, auch wenn die Jugendarbeit in Räumen der Kirchengemeinde stattfindet. Die Gemeinde 
kann die Bewirtschaftung von kirchlichen Gebäuden zu diesem Zweck nicht zusätzlich fördern. 

 
 


